
 

Beschlussvor lage 
 
 

 
Be ra tungsfo lge  

 
   

Gremium Sitzungstermin Öffentlichkeit Zuständigkeit 

Hauptausschuss 11.03.2019 Ö Vorberatung 

Ortschaftsrat 
Adelhausen 

11.03.2019 Ö Kenntnisnahme 

Ortschaftsrat 
Degerfelden 

11.03.2019 Ö Kenntnisnahme 

Ortschaftsrat Herten 11.03.2019 Ö Kenntnisnahme 

Ortschaftsrat Karsau 12.03.2019 Ö Kenntnisnahme 

Ortschaftsrat Eichsel 13.03.2019 Ö Kenntnisnahme 

Ortschaftsrat 
Nordschwaben 

13.03.2019 Ö Kenntnisnahme 

Ortschaftsrat Minseln 19.03.2019 Ö Kenntnisnahme 

Gemeinderat 21.03.2019 Ö Beschlussfassung 

 
N = nichtöffentliche Sitzung, Ö = öffentliche Sitzung  
 

 
 

Verhand lungsgegenst and   

Mehrzweckhallen Rheinfelden - Festsetzung einer 
Grundausstattung für die Küchenbereiche 

 
Besch lussvo rsch lag  
 
Die Stadtverwaltung schlägt vor:  
 
Der Hauptausschuss und der Gemeinderat genehmigen die Festsetzung einer 
Grundausstattung für die Küchenbereiche in den Mehrzweckhallen der Stadt als 
Basis für künftige Umbau- und Sanierungsarbeiten.   
 

 
An lagen  
 

 

Bereich | Amt Vorlagen-Nr. Anlagedatum 

Technische Abteilung 651/70/2019 27.02.2019 
   Verfasser/in Aktenzeichen  

Geiger, Erich-Knut 65 20 000  
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In te rne  P rü fung  

1. Finanzielle Auswirkungen 
1.1 Der Beschlussvorschlag hat unmittelbar finanzielle Auswirkungen 
  ja, in Höhe von -- Euro 

 
 nein 

1.2 Der Beschlussvorschlag erzeugt langfristige Folgekosten 
  ja, in Höhe von jährlich -- Euro 

 
 nein 

 
 Erläuterung: 

      
 

1.3 Die benötigten Mittel stehen im Haushalts-/Wirtschaftsplan zur Verfügung  
 im laufenden Haushaltsjahr 
  ja  

 
 nein 

 in der mittelfristigen Finanzplanung 
  ja  

 
 nein 

unter 
Der jeweilige Mittelbedarf, die Kostenstellen und Sachkonten sind zukünftig und Objekt 
bezogen zu ermitteln und in die Haushaltsplanung aufzunehmen.  
 

1.4 Beteiligung der Stadtkämmerei 
  ja 

 
 nein 

 Erläuterung: 
      

2. Personelle Auswirkungen 
  ja  nein 

 
 Erläuterung  

      
 

3. Nachhaltigkeits-Check 
  ja, vergleiche Anlage   nicht erforderlich 
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Er läu te rungen  

Küchenbereiche in Mehrzweckhallen – Festsetzung einer Grundausstattung 

Das Amt für Gebäudemanagement hat über eine Bestandsaufnahme zu den vorhandenen 
Ausstattungen in den Küchenbereichen der MZH Adelhausen, Eichsel, Nordschwaben, Fridolinhalle, 
Scheffelhalle, Sonnenrainhalle, Alban-Spitz-Halle, Hebelhalle und Hans-Thoma-Halle eine technische 
Grundausstattung für die Küchen erarbeitet, die als Richtgröße für zukünftige Investitionen an den 
Standorten herangezogen werden soll. 

Die nachfolgend gelistete Grundausstattung stellt die Basis dar, welche vom Amt für Gebäude-
management künftig im Rahmen einer Vereinheitlichungsstrategie als Erstausstattung eingebaut, 
betrieben und gewartet werden soll, unter vollständiger Kostentragung. Darüber hinaus gehende in 
den Küchen der Mehrzweckhallen sind demnach von den Nutzern selbst einzubauen, zu betreiben 
und zu warten 

Ausstattungsteile der Küchen sind : 

Alle Ausstattungsteile sind vorschriftsgemäß und hygienegerecht in CNS-Material / Edelstahl 
auszuführen. Arbeitsplatten alle mit notwendigen Aufkantungen an den Seiten und zur Wand. Alle 
Einbauten müssen den geltenden Vorschriften und Richtlinien entsprechen, insbesondere auch die 
Gewerke Elektrotechnik und Sanitärinstallationen.  

1/ Gläser- und Geschirrspülautomat (Gewerblich), z.B. Meico M-iClean UM+ (Rathaus) oder 
Meico EcoStar 530F 

2/ 2 Stück Kühlschränke mit Eigenkühlung,  Grösse ca. 300L, für Lagerung  Lebensmittel 

3/  2 Stück Kühlschränke mit Eigenkühlung,  Grösse ca. 280L, für Lagerung Getränke 

4a/ Arbeitstisch mit Herdeinbau mit 4 Kochzonen (Ceran oder Induktion), Grösse ca. 850x850x900, 
CNS-Unterbau mit 3 Schubkästen, höhenverstellbare Korpusfüße 

4b/     Abluftanlage für Kochbereich unter 4a. 

5/ Arbeitstisch-Anlage mit 2 Spülbecken, Grösse ca. 1400x700x900, CNS-Unterbau mit einem Teil 
Schiebetüren und höhenverstellbarem Fachboden, ein Teil mit 3 Schubkästen, 
höhenverstellbare Korpusfüße 

6/ eine Handwasch-und-Ausgusskombi, Grösse ca. 500x600x700, CNS-Korpus frei stehend, 
komplett mit Armatur, Ausgussrost und Ablaufgarnitur 

7/  Arbeitstisch-Anlagen, verschiedene Grössen und Zuschnitte, Gesamtmaße ca. 6000x700x900m, 
CNS-Unterbauten mit Schiebetüren und höhenverstellbaren Fachböden, höhenverstellbare 
Korpusfüße 

8/ Hängeschrank-Anlagen, verschiedene Grössen und Zuschnitte, Gesamtmaße ca. 
6000x400x600m, CNS-Schränke mit Schiebetüren und höhenverstellbaren Fachböden 

9/ Ausgabe-Theke / Arbeitstischanlage, verschiedene Grössen und Zuschnitte, Gesamtmaße ca. 
4000x700x900, CNS-Unterbau mit hauptsächlich Schiebetüren und höhenverstellbaren 
Fachböden, ein Teil (600mm) mit 4 Schubkästen, höhenverstellbare Korpusfüße 

10/ eine „Neutralausgabe“ – ca. 2m langer und fahrbarer Ausgabetheke, zur flexiblen Handhabung 
für Speisen oder Getränke, eine lange und beide kurze Seiten mit Spuckschutzscheiben, 
erhöhter Ausgabeablage, weder beheizt noch gekühlt, CNS-Unterbau dreiseitig geschlossen 
und mit höhenverstellbaren Fachböden 

 
Die hier genannten Ausstattungsgegenstände wurden in der Haushaltsstrukturkommission der 
Stadtverwaltung beraten und angenommen. Diese Grundausstattung wird dem Hauptausschuss und 
dem Gemeinderat zum Beschluss empfohlen.  
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